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Tit..

Die Standeskommission des Kantons Glarus sucht mit Schrei-
ben von. 15. Juni laufenden Jahres um Ertheilung der Bundes-
garantie für die abgeänderten §§ 46, 50 und 51 der Kantons-
Verfassung nach.

Die von der Landsgemeinde am 6. Mai a. c. beschlossene Ab-
Änderung besteht einfach darin dass die Zahl der in Tagwen zu
wählenden Mitglieder des Rathes und des dreifachen Landrathes künftig
nieht u..ehr fix für iede Gemeinde bestimmt ist, sondern sich naeh der
jeweiligen Volkszahl einer Gemeinde richtet. Die getroffene Abänderung
ist desshalb mit deu Grundsätzen des Bundesitaatsrechtes , insbesondere
mit ...lrtikel 4 der Bundesverfassung ganz in Uebereiustimmung, und es
ist dieselbe in der von der Verfassung des Kantons Glarus ange-
ordneten Form zweimaliger Behandlung durch die Landsgemeinde er-
folgt. Wir beehren uns desshalb, Jhuen die Ertheiluug der gewünschten
Garantie dureh folgenden Besehlussentwurf zu empfehlen.
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Die Bundesve rsammlung
der s c h w e i z e r i s c h e n E idgenossenscha f t ,

nach Einsicht der von der Landsgemeinde des Kantons Glarus .̂
6. Mai 1866 abgeänderten ^ 46, 50 und 51 der dortigen ^anton..̂
verfassung ;

auf den Antrag des Bundesrathes .

in Erwägung :
dass jene Abänderungen mit der Bundesverfassung im Einklang

stehen,
besch l i ess t .

1. Es ist den ̂  46, 50 und 5l der Verfassung des .̂...nton.̂
Glarus, wie sie von der dortigen Landsgemeinde am 6. Mai 186^
abgeändert worden sind, die bundesgemässe Garantie zu ertheilen.

2. Es ist hievon dem Bundesrathe Mlttheilung zu machen.

Uebrigens benuzen wir den Anlass, Sie, Herr Vräsid....t, Hexren
Rational- und Ständeräthe , unserer vollkommenen Hochachtung zn
versichern.

Bern, den 20. Juni 1.̂ 66.

Jm Ramen des schweiz. Bundesrathe.^,
Der B u n d e s p r ä s i d e n t :

.̂ . M. Knusel.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft..

Schieß.
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